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Wirtschaftsflächenentwicklung im Plankonzept –
ein aktueller Sachstand zum neuen Regionalplan Köln

 Sachstand zum neuen Regionalplan
im Regierungsbezirk Köln                                        (Petra Hoff)

 Sachstand  „Wirtschaftsflächenentwicklung 
im Plankonzept 2020“                                              (Pia Lippert)



Kreis- und 
Kommunalge-
spräche etc. 

Themenforen
Fachbeiträge

Beiträge 
etc. 

Plankon
zept 
2020

Erarb
eitu

n
gs

b
esch

lu
ss

A
u

fstellu
n

g
sb

esch
lu

ss

Offenlage 
Erörterung 
Abwägung 

A
n

zeige
B

ekan
n

tm
. 

Planent
wurf

informelles Planverfahren formelles Planverfahren

R
egio

n
alp

lan

Planungsprozess

Umweltprüfung



Grundlagen und Bedeutung  des Plankonzeptes

4

Beschluss des Plankonzepts im Regionalrat 13.03.2020

Erarbeitung auf Basis zahlreicher Beiträge, Konzepte, Gespräche, Foren 
Region+ - Prozesse

Grundlage für Umweltprüfung - weitere Entwicklung zu Planentwurf

Erarbeitungsbeschluss im Regionalrat voraussichtlich Ende 2021

Formelles Planverfahren

Grundlagen und Bedeutung des Plankonzepts - 2020



Bestandteile des Plankonzeptes
Grundzüge der textlichen und zeichnerischen Festlegungen 

Konzept Zeichnerische FestlegungenKonzept Textliche Festlegungen



Grundlegende Gesamträumliche Orientierung

 ausgewogene Darstellung von Siedlungs- und Freiraum

 Integration von Klimaschutz- und Klimaanpassung als 
Querschnittsaufgabe in allen Planinhalten

 Spielräume nutzen

 Entwicklung eines rechtssicheren Regionalplanes



Durchführung

von Kolloquien und

Workshops Februar 

und April 2019

Region+ Wirtschaft - Regionales Gewerbeflächenkonzept

Wirtschaftsflächenentwicklung



„Sicherung von Wirtschaftsflächen 
für jede Teilregion nach einheitlichen Kriterien 
unabhängig vom kommunalen Bedarf“

„überregional bedeutsame Standorte im 
Regierungsbezirk definieren und sichern“

transparent: Kriterien definieren, Ranking und Verteilmodell 
anwenden, bedarfsgerecht für Gesamtraum verorten, 
niedrigschwellige und pragmatische Umsetzung 

vom Prozess Region+ Wirtschaft zum Plankonzept
Wirtschaftsflächenentwicklung



dreistufiges Angebot an Wirtschaftsflächen:

1. Abbildung der endogenen kommunalen Bedarfe in der 
Kommune (ASB und GIB) + „klassische“ GIBinterkommunal

darüberhinausgehende Flächenverortungen

2. Flächen mit regionaler Bedeutung (GIBregional)
3. Flächen mit Bedeutung für den gesamten Regierungsbezirk 

(GIBplus)

Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen - GIB 
Plankonzept 2020 –



Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen - GIB 
Plankonzept 2020 – Text



jeder Kreis erhält mindestens ein GIBregional

insgesamt 21 Standorte, zwei Beispiele:

Elsdorf Radevormwald

Plankonzept 2020 – GIBregional



GIBregional
Plankonzept 2020 – Text

Zweckgebundene GIBregional sind als Vorranggebiete

festgelegt. Sie dienen der Wirtschaftsentwicklung

einer Teilregion und sind unabhängig von den

kommunalen Bedarfen umsetzbar. Sie sind in

interkommunaler Zusammenarbeit von der

Belegenheitskommune und mindestens einer weiteren

Kommune zu entwickeln.

Planungen und Maßnahmen, die mit diesen Nutzungen

nicht vereinbar sind, sind ausgeschlossen.

(Z.17) Zweckgebundene GIBregional sichern und umsetzen 



drei Standorte mit Bedeutung für die gesamte Region

Angebot für flächenintensive Ansiedlungen und/oder 
Vorhaben mit besonderen Standortanforderungen

Beispiel Hückelhoven
Kreis Heinsberg       

Plankonzept 2020 – GIBplus



GIBplus
Plankonzept 2020 – Text

Zweckgebundene GIBplus sind als Vorranggebiete festgelegt. Sie dienen der

Wirtschaftsentwicklung der gesamten Planungsregion und sind unabhängig von den kommunalen

Bedarfen umsetzbar. Sie sind von den Kommunen und Kreisen in interkommunaler Zusammenarbeit

mit der Wirtschaft zu planen, zu entwickeln und zu vermarkten.

GIBplus sind für Vorhaben oder Vorhabenverbünde, die einen Flächenbedarf von mindestens 5 ha

im Endausbau oder besondere Standortanforderungen haben, vorbehalten.

Planungen und Maßnahmen, die mit diesen Nutzungen nicht vereinbar sind, sind ausgeschlossen.

Ausnahmsweise ist eine Inanspruchnahme durch Vorhaben unterhalb der Mindestgröße möglich,

um eine vollständige Nutzung des GIBplus zu erreichen.

(Z.18) Zweckgebundene GIBplus sichern und umsetzen 

GIBplus

Jülich

Bedburg

Hückelhoven



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Petra Hoff

Pia Lippert

Bezirksregierung Köln

Dezernat 32 

50606 Köln

Dienstgebäude: Zeughausstr. 2-10, 50667 Köln

eMail: RPlan.koeln@brk.nrw.de

Internet: www.brk.nrw.de


